
 

 

Informationsblatt Mitgliederbeiträge KGAST  

1. Jährliche Festlegung  

Gemäss KGAST-Statuten Art. 8 wird die Höhe der Mitgliederbeiträge aufgrund des 

Vereinsbudgets von der Generalversammlung jeweils für ein Jahr festgelegt. Das Budget wird 

nur durch die Mitgliederbeiträge finanziert. Somit kann die Unabhängigkeit der KGAST 

gewährleistet werden. 

2. Komponenten 

Die Mitgliederbeiträge basieren auf drei Komponenten: 

1) Der „Vereinsbeitrag pro Kopf“ wird mit pauschal CHF 5000 von jeder AST erhoben. 

2) Der jährliche „Aufwand für Performanceberichte“ wird auf jene AST umgelegt, die 
im Performancebericht erscheinen, und zwar nach folgendem Schlüssel: 

a) Bericht 2. Säule 
¾ nach Anzahl im Bericht erscheinenden Anlagestiftungen 
¼ nach Anzahl im Bericht erscheinenden Anlagegruppen 

b) Bericht 3a und Freizügigkeit 
¾ nach Anzahl im Bericht erscheinenden Anlagestiftungen 
¼ nach Anzahl im Bericht erscheinenden Anlagegruppen 

3) Entsprechend dem noch fehlenden Budgetteil wird die letzte Komponente auf der 
“Laufende Rechnung“ jeder einzelnen Anlagestiftung erhoben, und zwar nach 
folgendem Schlüssel:  

⅓ nach Anzahl aktive Anlagestiftungen 
⅓ nach Assets under Management jeder einzelnen Anlagestiftung 
⅓ nach Anzahl Anlagegruppen 

3. Indikative Beispiele 

Der Mitgliederbeitrag einer Anlagestiftung mit Assets under Management von CHF 5 Milliarden 

und 15 Anlagegruppen beträgt rund CHF 20 000. Der Mitgliederbeitrag einer Anlagestiftung 

mit Assets under Management von CHF 500 Millionen und einer Anlagegruppe beträgt rund 

CHF 9000. 
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